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RS OGH 1955/10/26 2Ob570/55
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 26.10.1955

Norm

ABGB §1295 Abs2 III

GmbHG §35 Abs1 Z7

Rechtssatz

Schikanöse Rechtsausübung (durch Anfechtung eines Generalversammlungsbeschlusses einer GmbH) kann auch

einredeweise geltend gemacht werden. Die Gegenüberstellung des tatsächlichen Unternehmenswertes (nicht bloß des

Stammkapitals) und der aufzuwendenden Anlagekosten kann das Vorgehen der klagenden Partei als schikanös

erscheinen lassen.
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